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die von ihr mit dem Betrieb getroffene zusätzliche Ver
einbarung zum Arbeitsvertrag bzw. den befristeten 
Arbeitsvertrag zu kündigen, falls der Montageeinsatz 
nicht zum vereinbarten Termin oder im terminlich be
stimmten Zeitraum beginnt.

T e i l  II 

§ 4
Beginn des Montagceinsatzes

(1) Das Außenhandelsunternehmen hat den Termin 
der Abreise der Fachkraft nach dem Einsatzland 
15 Tage vorher dem Betrieb anzuzeigen und die erfor
derlichen Reiseunterlagen unverzüglich nach deren Er
halt dem Betrieb zu übersenden.

(2) Ist es im Falle eines befristeten Arbeitsrechtsver
hältnisses bei verspätetem Beginn des Montageein
satzes dem Betrieb gemäß § 6 Abs. 4 der Verordnung 
über die Arbeitsbedingungen nicht möglich, der B'ach- 
kraft eine andere, ihr zumutbare Tätigkeit zuzuweisen, 
so hat das Außenhandelsunternehmen das Recht und 
gegebenenfalls auch die Pflicht, den Einsatz der Fach
kraft für eine von ihm bezeichnete, zumutbare Tätig
keit zu verlangen. Kann auch das Außenhandelsunter
nehmen dem Betrieb bis zum verspäteten Beginn des 
Einsatzes der Fachkraft keine dieser zumutbare Tätig
keit nachwe.isen, so ist es verpflichtet, dem Betrieb die 
diesem gemäß § 6 Abs. 4 der Verordnung über die 
Arbeitsbedingungen vom vereinbarten Zeitpunkt des 
Beginns des Einsatzes an entstehenden Kosten zu er
setzen, es sei denn, daß der Betrieb die Verspätung 
selbst zu vertreten hat.

(3) Vom Außenhandelsunternehmen sind dem Be
trieb die Kosten zu erstatten, die diesem auf Grund von 
eventuellen Ansprüchen der Fachkraft gemäß der im 
§ 6 Abs. 5 der Verordnung über die Arbeitsbedingungen 
getroffenen Regelung entstehen, sofern diese Kosten 
nicht vom Betrieb selbst verursacht .worden sind.

§ 5
Vorzeitige Beendigung des Montageeinsatzes

(1) Das Außenhandelsunternehmen ist berechtigt, bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 9 der Verordnung 
über die Arbeitsbedingungen vom Betrieb den unver
züglichen Abbruch des Montageeinsatzes der betref
fenden Fachkraft zu verlangen. Macht das Außenhan
delsunternehmen von diesem Recht Gebrauch, so ist 
der Betrieb verpflichtet, dem Außenhandelsunterneh- , 
men unverzüglich eine geeignete Ersatzkraft zur Ver
fügung zu stellen. Hierdurch anfallende Reisekosten, 
Paßgebühren und dergleichen gehen zu Lasten des Be
triebes. In Valuta angefallene Kosten werden außer
dem durch entsprechende Stornierungen auf den 
Devisenbonussonderkonten der Betriebe gemäß § 5 
Abs. 3 der Anordnung vom 1. März 1957 über die Ge
währung und Verwendung des Devisenbonus (GBl. II 
S. 149) gedeckt.

(2) Verletzt das Außenhandelsunternehmen gröblich 
seine Verpflichtungen, die es auf Grund des mit dem 
Betrieb abgeschlossenen „Vertrages über die Entsen
dung von Fachkräften“ gegenüber der Fachkraft zu er
füllen hat, so ist es nicht berechtigt, die mit einem 
eventuellen Abbruch des Montageeinsatzes durch die 
Fachkraft gemäß § 10 der Verordnung über die Arbeits
bedingungen entstehenden Mehrkosten vom Betrieb zu 
fordern.

(3) War der Werktätige nicht zum vorzeitigen Ab
bruch des Montageeinsatzes gemäß § 10 der Verordnung 
über die Arbeitsbedingungen berechtigt, so hat der 
Betrieb dem Außenhandelsunternehmen den dadurch 
entstandenen Schaden zu ersetzen.

(4) Ist es im Falle eines befristeten Arbeitsrechts
verhältnisses bei vorzeitiger Beendigung des Montage
einsatzes gemäß § 12 Abs. 4 der Verordnung über die 
Arbeitsbedingungen dem Betrieb nicht möglich, der 
Fachkraft eine andere, ihr zumutbare Tätigkeit zuzu
weisen, so hat das Außenhandelsunternehmen das 
Recht und gegebenenfalls auch die Pflicht, den Einsatz 
der Fachkraft für eine von ihm bezeichnete, zumutbare 
Tätigkeit zu verlangen. Kann auch das Außenhandels
unternehmen dem Betrieb nach* vorzeitiger Beendigung 
des Montageeinsatzes der Fachkraft keine dieser zu
mutbare Tätigkeit nachweisen, so ist es verpflichtet, 
dem Betrieb die diesem nach § 12 Abs. 2 der Verord
nung über die Arbeitsbedingungen bis zum vereinbar
ten Zeitpunkt der Beendigung des Einsatzes entstehen
den Kosten zu ersetzen, es sei denn, daß der Betrieb 
die vorzeitige Beendigung selbst zu vertreten hat.

(5) Vom Außenhandelsunternehmen sind dem Betrieb 
die Kosten zu erstatten, die diesem auf Grund von 
eventuellen Ansprüchen der Fachkraft gemäß der im 
§ 12 Abs. 3 der Verordnung über die Arbeitsbedingun
gen getroffenen Regelung entstehen, sofern diese 
Kosten nicht vom Betrieb selbst verursacht worden 
sind.*

§ 6 
Arbeitszeit

Beabsichtigt der Betrieb für die in das Ausland ent
sandte Fachkraft eine andere Arbeitszeit festzulegenj 
als dies für diese Fachkraft in der Deutschen Demo
kratischen Republik vorgeschrieben ist, so bedarf er 
hierzu des Einverständnisses des Außenhandelsunter
nehmens.

§ 7
Entschädigung des Betriebes

(1) Die zwischen dem Außenhandelsunternehmen und 
dem Betrieb vereinbarten Preise und Entschädigungs
sätze für Montageleistungen müssen den gesetzlichen 
Preisbestimmungen entsprechen.

(2) Für die Zurverfügungstellung der Fachkraft er
hält der Betrieb vom Außenhandelsunternehmen jene 
Kosten erstattet, die dem Betrieb gegenüber der Fach
kraft für die Dauer des Montageeinsatzes gemäß den 
Bestimmungen der Verordnung über die Arbeitsbedin
gungen erwachsen, soweit in diesen Allgemeinen Mon
tagebedingungen nichts anderes festgelegt ist.

(3) Die Entschädigungspflicht wie auch jegliche 
andere Verpflichtung des Außenhandelsunternehmens 
zur Erstattung von Kosten gegenüber dem Betrieb ent
fällt, wenn die Fachkraft zur Erfüllung von Aufgaben 
in das Ausland erftsandt wird, die ihren Entstehungs
grund in einer mangelhaften Lieferung von Maschinen, 
Ausrüstungen oder anderen Erzeugnissen durch den Be
trieb bzw. durch dessen vorangegangene unsachgemäße 
Montage haben (z. B. Reparaturen, Auswechslungen 
und dergleichen Arbeiten infolge der gegenüber dem 
ausländischen Partner bestehenden Gewährleistungs
oder Garantieleistungsverpflichtungen). Entstehen dem 
Außenhandelsunternehmen im Zusammenhang mit der 
Entsendung von Fachkräften zur Durchführung der
artiger Aufgaben im Ausland Kosten, so ist es berech
tigt, diese dem Betrieb im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen in Rechnung zu stellen. In Valuta an-


